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HINWEIS: Wir haben uns um korrekte Informationen be-
müht. Diese ersetzen jedoch nicht den Rat oder die Behand-
lung eines Arztes, Therapeuten oder eines anderen Angehö-
rigen der Heilberufe. pflege plus® lehnt jede Verantwortung 
für Schäden oder Verletzungen ab, die direkt oder indirekt 
durch die Anwendung von im InForm Magazin dargestellten 
Übungen, Therapien und / oder Behandlungsmethoden ent-
stehen können. Es wird ausdrücklich bei Auftreten von Krank-
heitssymptomen und gesundheitlichen Beschwerden vor einer 
Selbstbehandlung auf der Grundlage der Inhalte des InForm 
Magazins ohne weitere ärztliche Konsultation gewarnt.
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Liebe Leserinnen und Leser,

willkommen zu unserer Som-
merausgabe der InForm. Son-
nenschein und Hitze während 
der Sommerferien – das gab es 
für Nordrhein-Westfalens Schü-
ler schon lange nicht mehr. Al-
lerdings birgt die Hitze auch Ge-
fahren – so sind besonders äl-
tere und kranke Menschen der-
zeit besonders gefährdet und lei-
den mehr, als dass das Wetter sie 
freuen könnte. Jeder sollte sich 
entsprechend kleiden, auf ausrei-
chende Flüssigkeitszufuhr achten 
und den Sonnenschutz nicht ver-
gessen. Denn vor allem für die 
Haut kann UV-Strahlung zur 
ernsten Gefahr werden. Haut-
krebs und vorzeitiger Hautalte-
rung kann man jedoch vorbeu-
gen. Wie man sich am besten 
vor gefährlicher UV-Strahlung 
schützt, wird in einem ausführ-
lichen Beitrag der Apotheker-
kammer Nordrhein erläutert. 
Patienten, die nach einem Ein-
griff oder Krankenhausaufenthalt 
hauswirtschaftliche Versorgung 
benötigen, haben die Wahl zwi-
schen Fachkraft und Kostener-
stattung. Die Verbraucherzentra-
le NRW kritisiert den Umgang 
der Kassen mit den Betroffenen, 
da diese mit der Suche nach kon-
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kreten Hilfen oftmals allein gelas-
sen werden. Was geschehen sollte, 
wie dies umzusetzen sei und was 
Betroffene beachten sollten, fin-
den sie hier zusammengefasst.
Der so genannte „Enkeltrick“ ist 
eine hinterhältige Form des Be-
trugs, der für die Betroffenen oft 
existenzielle Folgen haben kann. 
Sie können dadurch hohe Geld-
beträge verlieren, sogar um ihre 
Lebensersparnisse gebracht wer-
den. Mit den Worten „Rate mal, 
wer hier spricht“ oder ähnlichem 
rufen die Betrüger an, geben sich 
als Verwandte, Enkel oder auch 
gute Bekannte aus und bitten 
kurzfristig um Bargeld aufgrund 
eines vorgetäuschten finanzi-
ellen Engpasses oder einer Notla-
ge. Sobald sich die späteren Op-
fer bereit erklären, wird ein Bote 
angekündigt, der sich dann mit 
einem zuvor vereinbarten Kenn-
wort ausweist und das Geld ab-
holt. Ein Beitrag der Polizeilichen 
Kriminalprävention der Län-
der und des Bundes schildert de-
tailliert, wie man sich als älterer 
Mensch vor Gewalt und Krimi-
nalität schützen kann und wel-
che Verhaltensmaßnahmen gel-
ten sollten. 
In Deutschland sind rund 1,6 
Millionen Menschen an Demenz 
erkrankt. Der Berufsverband der 
Psychiater im Netz erläutert, dass 
es durchaus vorbeugende Maß-
nahmen gibt, um einer späteren 
Erkrankung entgegenzuwirken. 
Welche das sind und was jeder 
tun kann, um das persönliche Er-
krankungsrisiko zu senken, lesen 
Sie in dieser Ausgabe.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Achim R. Zweedijk
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Demenz: Gesunde Le-
bensführung verrin-
gert persönliche Erkran-
kungsrisiken erheblich
Um einer Demenzerkrankung 
entgegenzuwirken, sollte man 
die Grundsätze einer gesunden 
Lebensführung beherzigen. Der 
Lifestyle des mittleren Lebensal-
ters ist dabei von großer Bedeu-
tung, doch auch ältere Erwachse-
ne können noch einiges tun, um 
persönliche Erkrankungsrisiken 
zu senken.
Der Demenz ein Stück weit da-
von laufen
Demenzerkrankungen stellen für 
Betroffene aber auch für Angehö-
rige eine enorme Belastung dar. 
Sie zählen zu den häufigsten und 
folgenschwersten psychischen Er-
krankungen im Alter. Neben ge-
netischen Einflüssen, die bei der 
Entwicklung einer Demenz eine 
Rolle spielen, gibt es weitere Risi-
kofaktoren, die großteils mit dem 
Lebensstil zusammenhängen und 
daher grundsätzlich gut beein-
flusst werden können. „Wir ge-
hen davon aus, dass in Deutsch-
land jede dritte Demenzerkran-
kung vermieden werden könnte, 
wenn bestimmten Risikofaktoren 
gezielt entgegengewirkt würde. 
Einerseits müssen Vorerkran-
kungen wie Bluthochdruck oder 
Diabetes medizinisch gut einge-
stellt sein und andererseits kann 
jeder selbst durch einen gesunden 

Lebensstil dazu beitragen seine 
persönlichen Risiken zu senken“, 
berichtet Prof. Steffi Riedel-Hel-
ler von der Deutschen Gesell-
schaft für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, Psychosomatik und 
Nervenheilkunde (DGPPN) mit 
Sitz in Berlin. „Denn auch starkes 
Übergewicht im mittleren Le-
bensalter, mangelnde körperliche 
Aktivität und Nikotinkonsum er-
höhen das Erkrankungsrisiko – 
wobei Rauchen und Bewegungs-
mangel besonders negativ hervor-
stechen.“ Als weiterhin proble-
matisch für die Entwicklung ei-
ner Demenz gelten auch Depres-
sionen. Hier sind verschiedene 
Mechanismen in der Diskussion. 
Zudem gehen depressive Erkran-
kungen oft mit körperlicher Inak-
tivität, einem erhöhten Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen so-
wie sozialer Isolation einer – also 
einer Risikokombination für de-
mentielle Erkrankungen. 
Prävention beginnt frühzeitig – 
Lifestyle des mittleren Lebensal-
ters wegweisend
Es sind überwiegend die Grund-
sätze einer gesunden Lebens-
führung, mit denen das Erkran-
kungsrisiko für Demenzen ge-
senkt werden kann. Sie sind Stell-
schrauben für diverse Risikofak-
toren, wie u. a. Stoffwechseler-
krankungen oder Veränderungen 
an Gefäßen (vaskuläre Erkran-
kungen), die neurodegenerative 
Prozesse befördern können. Die-
se Risikofaktoren spielen nicht 
nur bei der Entstehung der vas-
kulären Demenz, sondern auch 
bei degenerativen Formen wie 
der Alzheimer-Erkrankung eine 
wichtige Rolle. „Vaskuläre Ri-
siken und Stoffwechselprobleme 

lassen sich durch körperliche Ak-
tivität, gesunde Ernährung und 
einen nur moderaten Alkohol-
konsum sowie Nikotinverzicht 
positiv beeinflussen. Stellen sich 
im mittleren Lebensalter Er-
krankungen des Herz-Kreislauf-
systems wie Bluthochdruck ein 
oder liegen Suchterkrankungen 
wie etwa Rauchen vor, ist eine 
frühzeitige Behandlung und Hil-
festellung wichtig. Das gilt auch 
bei depressiven Erkrankungen“, 
betont Prof. Riedel-Heller. „Auch 
bei Diabetes gilt, je länger er un-
zureichend behandelt wird, de-
sto höher ist das Demenzrisiko.“ 
Natürlich ist es auch im höheren 
Lebensalter wichtig, bestehende 
körperliche Erkrankungen, De-
pressionen oder auch Suchter-
krankungen umfassend behan-
deln zu lassen. 
Körperliche Aktivität verzögert 
Abbauprozesse im Gehirn
Den positiven Einfluss regelmä-
ßiger körperlicher Aktivität auf 
die körperliche Gesundheit, die 
Hirnleistung sowie die psychische 
Gesundheit sollte man nicht un-
terschätzen. Dies gilt in jedem 
Lebensalter, wobei auch noch Äl-
tere im Hinblick auf die Vorbeu-
gung einer Demenzerkrankung 
davon profitieren. „Regelmäßige 
körperliche Aktivität hilft auch 
älteren Erwachsenen, einer De-
menz vorzubeugen. Sportliche 
Aktivitäten können dem altersab-
hängigen Verlust von Hirnvolu-
men entgegenwirken und ver-
bessern das Gedächtnis. Bereits 
Bewegung moderater Intensi-
tät -  beispielsweise zügiges Ge-
hen für 30 Minuten an fünf Ta-
gen die Woche - kann viel bewir-
ken. Eine höhere Intensität dürf-
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te noch größere Effekte erzielen“, 
ergänzt die Expertin. In einer 
großen deutschen Studie wur-
de sogar deutlich, dass sich gene-
tische Risiken für eine Demen-
zerkrankung durch einen gesun-
den Lebensstil mit körperlicher 
Bewegung geradezu ausgleichen 
lassen. 
Bislang existieren keine Thera-
pien, um den Beginn einer De-
menzerkrankung zu verzögern 
oder gar zu verhindern. Umso 
bedeutungsvoller sind alle Maß-
nahmen, die umfassende gesund-
heitsförderliche Wirkungen er-
zielen und ein aktives Leben er-
möglichen – auch mit allen Mög-
lichkeiten der sozialen Teilhabe, 
da ein breites soziales Netzwerk 
und soziale Bindungen ebenfalls 
einen schützenden Effekt haben.
Als weitere so genannte Schutz-
faktoren, die das Demenzerkran-
kungsrisiko senken, werden geis-
tig stimulierende Aktivitäten, wie 
auch entsprechende mentale An-
forderungen bei der Arbeit – bei-
spielsweise mit eigener Planung 
und Durchführung von Arbeits-
aufgaben –, ein hohes Bildungs-
niveau und ein höher sozialöko-
nomischer Status angenommen. 
In Deutschland sind rund 1,6 
Millionen Menschen von einer 
Demenzerkrankung betroffen, 
etwa zwei Drittel von ihnen lei-
den an der Alzheimer-Krank-
heit. Hinter diesen Zahlen ste-
hen nicht nur schwere Schicksale 
für die Betroffenen und ihre An-
gehörigen, diese Erkrankungen 
stellen auch die Solidargemein-
schaft vor große Herausforde-
rungen. 
Quelle: www.psychiater-im-netz.org
Foto: pixabay

Menschen in Schreibtisch-
Berufen am fittesten
Hamburg. Am fittesten sind die 
Beschäftigen in den klassischen 
Schreibtisch-Berufen. 
In der Berufsgruppe „Lehrende 
und ausbildende Berufe“ (z. B. 
Professoren oder Berufsschulleh-
rer) sind die Beschäftigten durch-
schnittlich nur 9,7 Tage krankge-
schrieben. 
Es folgen die Menschen aus der 
IT- und Kommunikationsbran-
che mit nur 9,9 Tagen.
„Gewisse Berufsfelder bringen 
natürlich von Natur aus mehr 
gesundheitliche Risiken als Fol-
ge der Belastung am Arbeitsplatz 
mit sich“, so Albrecht Wehner, 
Experte für Gesundheitsbericht-
erstattung bei der TK.
„Ein Handwerker ist einem hö-
heren Verletzungsrisiko ausge-
setzt als ein Büroangestellter. 
Aber auch die Berufszufrieden-
heit, das Arbeitsklima und die 
Möglichkeit der persönlichen 
Entwicklung am Arbeitsplatz för-
dern die Gesundheit – oder ma-
chen im Umkehrschluss krank.“
Es muss auch beachtet werden, 
mit welchen Belastungen man 
welchen Job noch machen kann. 
„Ein Büroangestellter mit einem 
Beinbruch kann schneller an sei-
nen Arbeitsplatz zurückkehren 
als ein Arbeiter in der Werkhalle 
eines Industriebetriebs“, so Weh-
ner.
Anstieg von psychischen Fehl-
zeiten
Auffällig ist, dass die psychisch 
bedingten Fehlzeiten, nach 
einem leichten Rückgang 2016, 
2017 wieder um 0,9 Prozent-
punkte gestiegen sind. Seit 2006 

verzeichnet der Gesundheitsre-
port einen kontinuierlichen An-
stieg der psychisch bedingten 
Fehlzeiten um rund 90 Prozent.
Albrecht Wehner: „Dass die psy-
chischen Fehlzeiten seit Jahren 
kontinuierlich zunehmen, muss 
auch in den Unternehmen be-
rücksichtigt werden. Arbeits-
plätze befinden sich im stetigen 
Wandel. So gehen zum Beispiel 
Globalisierung, Effizienzsteige-
rungen und Digitalisierung nicht 
spurlos an den Arbeitnehmern 
vorbei. Hier sind die Arbeitgeber 
gefragt, individuell zu ermitteln, 
wie sie ihre Mitarbeiter stärken 
und positiv an die Firma binden 
können“, so Wehner.

Fragen, die sich die Unterneh-
men stellen sollten: Entsprechen 
die Aufgaben den Qualifikati-
onen der Arbeitnehmer? Werden 
Arbeitsprozesse transparent kom-
muniziert? Identifiziert sich der 
Arbeitnehmer mit seinen Aufga-
ben und hat er einen angemes-
senen Entscheidungsspielraum? 
Und nicht zuletzt: Sieht der Ar-
beitnehmer einen Sinn in dem, 
was er tut?

Quelle: TK
Foto: pixabay
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Männer haben eigene Risi-
kofaktoren für Depression
Eine Männerdepression zeigt sich 
oft in Gereiztheit, Aggressivität, 
Wut oder antisozialem Verhalten. 
Sie äußert sich aber nicht pau-
schal bei allen Männern in der 
beschriebenen Form. Auch bei 
Frauen können depressive Sym-
ptome auf die „maskuline“ Seite 
des Symptom-Spektrums fallen.
Untersuchungen zur sogenann-
ten „Männerdepression“ zeigen, 
dass sich Depressionen bei Män-
nern und Frauen unterschiedlich 
äußern und sich auch die Risiko-
faktoren unterscheiden. Frauen 
sind eher anfällig für Stress, der 
aus engen Beziehungen in ihrem 
sozialen Umfeld hervorgeht. Bei 
Männern liegen die typischen 
Stressoren eher im Umfeld ih-
rer Erwerbstätigkeit und sind lei-
stungsbezogen. „Sozialisationsbe-
dingt und auch evolutionsbiolo-
gisch haben sich bestimmte Stere-
otypen bei Männern und Frauen 
entwickelt, die kulturell erwar-
tete Fähigkeiten und Verhaltens-
weisen abbilden. Männer erleben 
sich noch immer als Ernährer der 
Familie und als „das starke Ge-
schlecht“. Zu ihrem Rollenbild 
gehört, stressresistent und belast-
bar zu sein sowie auch Kontrolle 
und Unabhängigkeit zu bewah-
ren“, schildert Dr. Christa-Roth-
Sackenheim vom Berufsverband 
Deutscher Psychiater (BVDP) 
mit Verbandssitz in Krefeld. „Ty-
pische männliche Risikofaktoren 
für Depression sind daher Ereig-
nisse oder Lebenslagen, die ihren 
sozialen Status bedrohen, wie Ar-
beitslosigkeit, geringer Verdienst 
und berufliche Gratifikationskri-

sen. Hierzu gehört auch die Pen-
sionierung, die gleichzeitig mit 
dem Verlust von leistungsorien-
tierter Anerkennung einhergeht.“ 
Grundsätzlich ist es jedoch ein 
Zusammenspiel von zahlreichen 
biologischen und psychosozi-
alen Einflussfaktoren, welche die 
geschlechtsspezifischen Unter-
schiede der psychischen Gesund-
heit von Männern und Frauen 
beeinflussen. 
Depressive Symptome werden 
weder von innen noch von au-
ßen erkannt

Männer mit depressiven Episo-
den nehmen die Symptome oft 
nicht als solche wahr, versuchen 
sie zu ignorieren oder zu über-
spielen. Neben den typischen 
Symptomen treten bei Männern 
häufiger auch Gereiztheit, Irri-
tabilität, Aggressivität, Wut oder 
antisoziales Verhalten auf. Dieses 
Verhalten wird unter Stressbedin-
gungen beziehungsweise durch 
Serotoninmangel noch verstärkt. 
„Weil ein gewisses Maß an Ell-
bogenmentalität und Konkur-
renzdenken sozial akzeptiert sind, 
werden solche Verhaltensweisen 
häufig positiv als Durchsetzungs-
stärke ausgelegt – von außen aber 
auch von den Betroffenen selbst“, 
meint die Psychiaterin und Psy-
chotherapeutin aus Andernach. 
„Depressive Symptome werden 
also oft nicht als solche erkannt, 
weil sie durch geschlechtstypische 

Stresssymptome maskiert sind“. 
Dies hat zur Folge, das eine vor-
liegende Depression nicht dia-
gnostiziert und nicht behandelt 
wird. In Deutschland erkran-
ken innerhalb von 12 Monaten 
knapp 5 Prozent der erwachse-
nen Männer an einer Depressi-
on. Gleichzeitig ist bei ihnen eine 
deutlich höhere Rate für Suchter-
krankungen sowie für (vollende-
ten) Suizid festzustellen. 
Auch Frauen können „masku-
line“ Depressions-Symptome 
zeigen
Die „Männerdepression” ist nicht 
immer spezifisch und äußert sich 
nicht pauschal bei allen Män-
nern in der beschriebenen Form. 
Bei einem anderen Teil der Be-
troffenen können auch die gän-
gigen Symptome wie Nieder-
geschlagenheit, Freudlosigkeit, 
Selbstzweifel und Antriebsman-
gel überwiegen. Auch körperliche 
Symptome wie Schlafstörungen 
und Schmerzen können domi-
nieren. „Gleichzeitig gibt es auch 
Frauen, deren depressive Sym-
ptome eher auf die „maskuline“ 
Seite des Symptom-Spektrums 
fallen“, ergänzt die Psychiaterin. 
„Das Phänomen der Männerde-
pression stellt in dem Sinn also 
kein Gegenkonzept zur üblichen 
Depression dar.“
Es sind 16 bis 20 von 100 Per-
sonen, die im Laufe ihres Lebens 
eine Depression erleiden. Frauen 
erhalten die Diagnose etwa dop-
pelt so häufig wie Männer, wobei 
Depression bei Männern als un-
terdiagnostiziert gilt. Depressive 
Erkrankungen können in jedem 
Lebensalter auftreten. 
Quelle: www.psychiater-im-netz.org
Foto: pixabay
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VZ NRW. Gesetzliche Kranken-
kassen helfen Versicherten nicht 
auf Anhieb bei der Suche nach ei-
ner Haushaltshilfe. Obwohl Kas-
sen ihre Klienten bei Bedarf mit 
einer professionellen Haushalts-
hilfe versorgen müssen, wählen 
acht von zehn Anspruchsberech-
tigten eher die auch mögliche Ko-
stenerstattung, um sich von Ehe-
partnern, Verwandten, Freunden 
und Nachbarn versorgen zu las-
sen. Die Aufwandsentschädigung 
dafür fällt nicht gerade üppig aus. 
Im letzten Jahr zahlten die mei-
sten Kassen für die private Hilfe 
9,25 Euro pro Stunde, teilwei-
se deutlich weniger. Dies sind 
die Ergebnisse einer Umfrage der 
Verbraucherzentrale NRW unter 
28 gesetzlichen Krankenkassen 
in Nordrhein-Westfalen zu de-
ren Umgang mit der benötigten 
Unterstützung beim Einkaufen, 
Putzen und Kochen im Notfall. 

„Dass Krankenversicherte den 
von den gesetzlichen Kassen be-
willigten Service im Haushalt 
lieber von vertrauten Menschen 
statt von einer professionellen 
Fachkraft in Anspruch nehmen, 
liegt auch an der mangelnden 
Unterstützung der Krankenkas-
sen“, kritisiert Wolfgang Schuld-

zinski, Vorstand der Verbraucher-
zentrale NRW, den halbherzigen 
Service der befragten Kassen.
Wenn Patienten mit schwe-
rer Krankheit, nach einem Ein-
griff oder Krankenhausaufenthalt 
nicht sofort wieder auf die Bei-
ne kommen, brauchen sie meist 
kurzfristig Hilfe. Für solche Fäl-
le hat der Gesetzgeber seit Anfang 
2016 den Anspruch auf Hilfe im 
Haushalt erweitert und hierbei 
besonders Alleinstehende, Allein-
erziehende, aber auch Verheirate-
te, deren Partner berufstätig sind, 
im Blick gehabt. Doch noch im-
mer bieten die Krankenkassen 
laut der Erhebung der Verbrau-
cherzentrale NRW für diese Ziel-
gruppe keinen ausreichenden 
Service an.
Nur etwas mehr als die Hälfte der 
befragten Krankenkassen greifen 
den Versicherten durchgängig 
mit Kontaktdaten zu Dienstleis-
tungsunternehmen oder Wohl-
fahrtsverbänden unter die Arme, 

Haushaltshilfen für gesetzlich Krankenversicherte
Kassen gewähren eher Geld statt Fachkraft
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selbst wenn diese explizit eine 
Haushaltshilfe als Sachleistung 
benötigen. Konkrete Kontakte 
zu Fachkräften werden noch sel-
tener – nämlich nur von einem 
Drittel der Kassen – vermittelt. 
Nach Auskunft der befragten 
Kassen kümmern sich die Versi-
cherten in aller Regel selbst um 
eine Haushaltshilfe – egal ob es 
sich um eine professionell oder 
privat arbeitende Person handelt. 
Selbst wenn Versicherte nach ei-
genen Angaben keine Haushalts-
hilfe finden, stellen nur 70 Pro-
zent der befragten Krankenkas-
sen eigene Recherchen an.
„Konkrete Hilfen bekommen 
Versicherte erst am Ende einer 
Kette von vergeblichen Versu-
chen“, bilanziert Schuldzinski: 
„Sie werden mit der Suche nach 
einer Haushaltshilfe weitestge-
hend alleine gelassen. Die Fol-
ge: In ihrer Not übertragen Ver-
sorgungsbedürftige die erforder-
lichen Aufgaben häufig an Ange-
hörige oder Freunde, obwohl der 
Gesetzgeber hierzu einen anderen 
Weg geebnet hat. Haushaltshilfen 
sind jedoch nicht so leicht zu fin-
den. Verbände, Pflegedienste und 
gewerbliche Dienstleister sind re-
gional unterschiedlich stark ver-

treten und arbeiten unter vielen 
verschiedenen Bezeichnungen.
Für die meist privaten Helfe-
rinnen und Helfer rechnet sich 
der Einsatz nicht: Sieben von 
zehn Krankenkassen zahlten im 
letzten Jahr den vom Spitzenver-
band der Krankenkassen emp-
fohlenen Stundenlohn von 9,25 
Euro für eine Fachkraft. Fünf 
Krankenkassen zahlten deutlich 
weniger, eine Krankenkasse sogar 
nur fünf Euro. Zum Vergleich: 
Der gesetzliche Mindestlohn be-
trägt 8,84 Euro, der Tariflohn für 
eine professionelle Haushaltshil-
fe ohne Fachausbildung 10,31 
Euro. Ehepartner, die für die 
Aufwandsentschädigung auf ihr 
Gehalt verzichten, erhalten somit 
meist weniger als im Job. Ange-
hörige, die in die Rolle der hilf-
reichen Fee schlüpfen und keinen 
Verdienstausfall oder Fahrtkosten 
nachweisen können, gehen leer 
aus.
Damit Betroffene im Notfall Ver-
sorgungslücken im Haushalt in-
dividuell angepasst und effizi-
ent schließen können, fordert die 
Verbraucherzentrale NRW von 
den gesetzlichen Krankenkas-
sen, den Zugang zur Sachleistung 
„Haushaltshilfe“ zu vereinfachen, 

die Sachleistung bei der Antrag-
stellung deutlich zu nennen und 
zu erläutern, örtliche Dienstlei-
ster und Vertragspartner zu er-
mitteln und mit der Antragstel-
lung bekannt zu geben sowie bei 
Bedarf die organisatorische Ab-
wicklung für Versicherte kom-
plett zu übernehmen. 
Außerdem sollte der GKV-Spit-
zenverband seine Empfehlung 
zur Kostenerstattung von derzeit 
9,50 an die üblichen Tarifverein-
barungen anpassen. Krankenkas-
sen sollten zudem die Höhe des 
Mindestlohns zum Maßstab für 
ihre Aufwandsentschädigung ma-
chen.
Versicherte, die eine Haushalts-
hilfe benötigen und weder pri-
vate noch professionelle An-
sprechpartner kennen , sollten-
dies gegenüber ihrer Krankenkas-
se beim ersten Kontakt äußern. 
Anspruchsberechtigte sollten 
auch darum bitten, dass die Kas-
se passende Dienstleister sucht, 
im Vorfeld die Kostenübernah-
me und die Verfügbarkeit klärt, 
damit Versicherte nur noch zeit-
liche oder persönliche Abspra-
chen treffen müssen. 
Quelle: Verbraucherzentrale NRW
Foto: Klaus Steves / pixelio.de
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Mehr Lebensqualität für Senioren: So schützen 
Sie sich als älterer Mensch vor Gewalt
Die Furcht, Opfer von Krimi-
nalität und Gewalt zu werden, 
ist für Senioren nicht stärker be-
gründet als für andere Altersgrup-
pen. Nicht zuletzt durch die me-
diale Berichterstattung entsteht 
in der Öffentlichkeit jedoch im-
mer wieder der Eindruck, Krimi-
nalität und Gewalt würden sich 
in verstärktem Maße gegen ältere 
Menschen richten. Tatsächlich 
sind Seniorinnen und Senioren 
laut Statistik aber nicht stärker 
gefährdet als jüngere Mitbürger. 
Die Straftaten gegen Senioren 
sollen jedoch nicht verharmlost 
werden, denn dem einzelnen äl-
teren Menschen, der Opfer einer 
Straftat wird, nützen statistische 
Erkenntnisse nichts.
Verschiedene Untersuchungen 
belegen: Kriminalitätsfurcht 
führt bei Senioren zu einer stär-
keren Beeinträchtigung des all-
gemeinen Wohlbefindens als bei 
jüngeren Menschen. Dies kann 
einen Rückzug aus dem öffent-
lichen Leben und Vereinsamung 
zur Folge haben.
Auch unter den Folgen einer tat-
sächlichen Straftat leiden Seni-
oren stärker als jüngere Men-
schen. Im Vergleich zu ihnen ist 
das Wohlbefinden älterer Men-
schen zum Beispiel nach einem 
Wohnungseinbruch deutlich 
mehr beeinträchtigt.
Die größte Gefahr für Senioren: 
der Handtaschenraub
Natürlich sind auch Senioren von 
allen Bereichen der Gewaltkrimi-
nalität betroffen – insgesamt aber 

wesentlich seltener als andere Al-
tersgruppen. Mit einer Ausnah-
me: nämlich dem Handtaschen-
raub, der neben Raub und Kör-
perverletzung zu den häufigsten 
Gewaltstraftaten zählt, die ge-
gen ältere Menschen begangen 
werden. Laut Polizeilicher Kri-
minalstatistik (PKS) wurden im 
Jahr 2006 insgesamt 4334 Fäl-
le von Handtaschenraub ange-
zeigt. Dies bedeutet zwar einen 
Rückgang um zwölf Prozent ge-
genüber dem Vorjahr; in mehr als 
der Hälfte der Fälle war das Op-
fer jedoch 60 Jahre oder älter und 
meist weiblich. 
Untersuchungen haben ergeben, 
dass ein Zusammenhang zwi-
schen der Größe der Städte und 
der Gewaltrate besteht. Je grö-
ßer die Stadt, in der ein älterer 
Mensch wohnt, desto höher ist 
auch die Gefährdung, mit der er 
oder sie leben muss.
Ein weiteres spezifisches Risiko: 
Gewalt im sozialen Nahraum
Eine Sonderstellung nimmt das 
Thema „Gewalt im sozialen Nah-
raum“ ein. Gewaltdelikte im in-
nerfamiliären Bereich werden 
häufig als Privatsache angese-
hen und gelangen nur selten an 
die Öffentlichkeit. Gerade Seni-
orinnen und Senioren sind von 
solchermaßen „versteckter Ge-
walt“ betroffen. Der Grund für 
solche Straftaten besteht oftmals 
darin, dass Angehörige durch 
eine plötzlich eintretende und 
häufig lange währende Pflegesi-
tuation psychisch und physisch 

überfordert sind.
Opferschutz-Einrichtungen hel-
fen bei der Bewältigung des Er-
lebten
Opfer einer Gewaltstraftat zu 
werden, stellt für jeden Men-
schen ein einschneidendes Erleb-
nis dar. Manche Menschen kön-
nen ein solches Ereignis leichter 
verarbeiten, andere leiden stärker 
darunter. Für die Verarbeitung 
des Erlebten gibt es keine Patent-
rezepte, aber Empfehlungen, die 
helfen können.
Generell gilt: Die Folgen von Ge-
walt lassen sich besser verarbei-
ten, wenn man die Möglichkeit 
hat, sich mitzuteilen. Freunde, 
Bekannte oder auch spezielle 
Vereine können hier eine wich-
tige Anlaufstelle sein. Wer profes-
sionelle Hilfe sucht, wendet sich 
am besten an die Opferschutzbe-
auftragten des jeweiligen Polizei-
präsidiums. Darüber hinaus lei-
sten Opferschutzeinrichtungen 
und ähnliche Organisationen 
Unterstützung – von der psycho-
logischen Betreuung bis hin zu 
praktischen Hilfestellungen bei 
Ansprüchen auf Schadensersatz.
Die Tipps der Polizei:
– Eine aktive Lebensgestaltung 
mit regen Außenkontakten z.B. 
im Sport, in Verbänden, Initia-
tiven oder Hilfsorganisationen 
schützt vor Vereinsamung und 
kann helfen, die Rolle des ängst-
lichen Opfers abzustreifen und 
das Risiko für den möglichen Tä-
ter zu erhöhen.
– Führen Sie nur so viel Geld 
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Pflegedienst und mehr...
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Telefon: 02166 / 130980

Gasstr. 14
41751 Viersen - Dülken
Telefon: 02162 / 571844

Unsere Pflege - Ihr Plus

mit, wie Sie benötigen. 
–Tätigen Sie größere Geldabhe-
bungen grundsätzlich an einer 
Nebenkasse. Hierbei ist es emp-
fehlenswert, sich von einer Ver-
trauensperson begleiten zu las-
sen.
– Bewahren Sie Haus- und Woh-
nungsschlüssel von Papieren und 
Wertsachen getrennt auf, z.B. 
auch dann, wenn Sie das Haus 
für einen Spaziergang oder Ein-
kaufsbummel verlassen.
– Geld und wichtige Papiere wer-
den am sichersten in verschlos-
senen Innentaschen der Kleidung 
und nicht in Außentaschen, Ein-
kaufstaschen oder Einkaufskör-
ben transportiert.
– Größere Anschaffungen sollten 
Sie mit Scheck oder per Über-
weisung bezahlen.
– Führen Sie in der Öffentlich-
keit keine Gespräche über Er-
sparnisse oder den Inhalt Ihrer 
Brieftasche, wenn Fremde mit-
hören können.
– Tragen Sie Ihre Handtasche 
unter dem Arm oder quer über 
dem Körper am Schulterband.
– Handtaschen in Restaurants 
oder Kaufhäusern niemals unbe-
aufsichtigt liegen lassen.
– Nutzen Sie Angebote zur Teil-
nahme an Selbstbehauptungs-
kursen für Senioren.
– Sichere Umwege, Taxi-Dienste 
oder öffentliche Verkehrsmittel 
bringen Sie sicherer ans Ziel.
– Gemeinsam ist man stärker: 
Daher sollten Sie Veranstal-
tungs-, Privat- oder Bank-Be-
suche immer gemeinsam mit an-
deren antreten.
– Es gibt keinen absoluten Schutz 
davor, Opfer einer Straftat zu 
werden. Bedenken Sie: Wenn es 

zu einer Straftat kommt, ist die 
Gesundheit wichtiger als alle ma-
teriellen Güter.
– Wenn Sie das Gefühl haben, 
verfolgt zu werden, sollten Sie 
sich an Menschen in Ihrer Nähe 
wenden oder notfalls an der näch-
sten Haustür klingeln.
– Rufen Sie bei einem Überfall 
laut um Hilfe bzw. „Feuer!“, um 
Aufmerksamkeit zu erregen. Bei 
Feuer fühlt sich jeder Mensch an-
gesprochen, da er nicht weiß, ob 
er selbst bedroht ist.
– Sprechen Sie Passanten in der 
Nähe gezielt an und erzeugen Sie 
so Öffentlichkeit. Zum Beispiel: 
„Sie, der Herr in der braunen Le-
derjacke, helfen Sie mir bitte.“
– Wenn Sie es sich zutrauen, weh-
ren Sie sich sofort und ohne Zö-
gern. Gegenwehr wird vom Täter 
meist nicht erwartet.
– Laufen Sie sofort weg, sobald 
sich die Gelegenheit ergibt.
– Verständigen Sie schnellstmög-
lich die Polizei unter Telefon 110, 
da nur so die Straftat verfolgt 
werden kann.
– Fertigen Sie ein Gedanken-
protokoll über den Hergang der 
Tat an und prägen Sie sich insbe-
sondere das Aussehen des Täters, 
eventuelle Besonderheiten in sei-
ner Sprache, Bewegung oder im 
Aussehen ein.
– Seien sie misstrauisch, wenn 
sich Personen am Telefon als Ver-
wandte oder Bekannte ausgeben, 
die Sie als solche nicht erkennen.
– Geben Sie keine Details zu Ih-
ren familiären oder finanziellen 
Verhältnissen preis. 
– Übergeben Sie niemals Geld an 
unbekannte Personen.
Quelle: Polizeiliche Kriminalprä-
vention der Länder und des Bundes 
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Düsseldorf. Die Freibäder sind 
wieder geöffnet, immer mehr 
Veranstaltungen finden unter 
freiem Himmel statt und der 
Sommerurlaub steht vor der Tür. 
Bereits im Juni kann die Sonnen-
einstrahlung hierzulande so in-
tensiv sein wie im August. Daher 
ist ein sorgfältiger Sonnenschutz 
wichtig. So kann man Hautkrebs 
und einer vorzeitigen Hautalte-
rung wirksam vorbeugen.
Die Apotheker in Nordrhein be-
raten auch in diesem Jahr wie-
der alle Patienten zum Thema 
Sonnenschutz. Sie bestimmen 
den jeweiligen Hauttyp und ge-
ben wichtige Tipps zu Wirkung 
und Anwendung der einzel-
nen Sonnenschutzmittel. Beson-
ders wichtig ist die Beratung für 
Menschen, die Arzneimittel ein-
nehmen. Denn bestimmte Arz-
neimittel wie einige Antibiotika 
oder Blutdruckmittel können die 
Lichtempfindlichkeit stark erhö-
hen.
„Welcher Lichtschutzfaktor be-
nötigt wird, ist von dem Haut-
typ, der Eigenschutzzeit der Haut 
sowie der Länge des Sonnenbades 
und der Intensität der Sonne ab-
hängig“, erläutert Lutz Engelen, 
Präsident der Apothekerkammer 
Nordrhein. Die fachkundige Be-
stimmung des jeweiligen Haut-
typs und eine gezielte Beratung 
sind wichtig für die Wahl des 
richtigen Lichtschutzfaktors.
Hauttyp und Lichtschutzfaktor
Von den sechs Hauttypen gehört 
die Mehrheit der Deutschen dem 
sehr lichtempfindlichen nor-
dischen Typ oder Phototyp II 

an. Hier beträgt die Eigenschutz-
zeit 10 bis 20 Minuten. Nach 
Ablauf dieses Zeitraums reagiert 
die Haut mit einer Rötung und 
Hautschäden können entstehen.
Multipliziert man nun den auf 
einem Sonnenschutzmittel ange-
gebenen Lichtschutzfaktor (LSF) 
mit der Eigenschutzzeit der Haut, 
erhält man die Zeitspanne in Mi-
nuten, die man sich mit Sonnen-
schutz maximal in der Sonne auf-
halten darf.
„Die rechnerische Dauer sollte je-
doch nur bis zu 60 Prozent ausge-
reizt werden“, rät Lutz Engelen.
Klotzen statt kleckern
Ob der Lichtschutzfaktor (LSF) 
hält, was er verspricht, hängt da-
von ab, wie reichlich und gleich-
mäßig die Haut mit dem Sonnen-
schutzmittel eingecremt wird. Ein 
Erwachsener sollte durchschnitt-
lich mindestens 36 Gramm (ent-
spricht etwa drei Esslöffeln) Son-
nenschutzmittel verwenden, um 
sich von Kopf bis Fuß einzucre-
men. Einmal üppig eincremen 
bietet einen besseren Schutz über 
den Tag, als mehrmals sparsam 
auftragen.
Schweiß, Sand, Wasser und Tro-
ckenrubbeln mit dem Hand-
tuch können die Wirksamkeit 
des Sonnenschutzes deutlich ver-
ringern. Daher sollte man mehr-

mals am Tag nachcremen, auf je-
den Fall nach jedem Abtrocknen. 
„Dabei ist zu beachten, dass das 
Nachschmieren die Schutzwir-
kung nur aufrecht erhält und kei-
nesfalls verlängert“, erläutert Lutz 
Engelen.
Sonnenschutzmittel aus dem 
Vorjahr aussortieren
Sonnenschutzmittel behalten 
nach Anbruch der Verpackung 
etwa ein Jahr lang ihre Wirkung. 
Danach lässt der Schutz zuneh-
mend nach. Deshalb sollten Son-
nenschutzmittel aus dem Vorjahr 
aussortiert werden.
Der passende Schutz für jede 
Haut
Menschen mit Neurodermitis 
und bestimmten Allergien benö-
tigen in der Regel Spezial-Son-
nenschutzpräparate. Dies gilt ins-
besondere auch für Menschen, 
die sich nach Maßgabe des Arztes 
besonders gut vor weißem Haut-
krebs schützen sollen. „Einige 
Arzneimittel, wie z. B. Antibioti-
ka oder Entwässerungsmittel, die 
zur Blutdrucksenkung eingesetzt 
werden, können die Sonnen-
empfindlichkeit der Haut erhö-
hen oder unter UV-Einwirkung 
Hautreaktionen auslösen“, warnt 
Lutz Engelen.
Säuglinge und Babys sollten ge-
nerell vor Sonneneinstrahlung 
geschützt werden. Da auch im 
Schatten noch ein großer Teil der 
Strahlung messbar ist, sollte auf 
Schutz durch Kleidung und ge-
eignete Sonnencreme nicht ver-
zichtet werden.
Quelle: AKNR
Foto: pixabay

Sommerzeit ist Hautschutzzeit: Apotheker beraten 
zum Thema Sonnenschutz



InForm  - Pflegefibel

Seite 13

Für mich gekocht. Für mich gebracht. Von 

Rufen Sie uns an! 0 21 61 - 46 03 17
www.landhaus-kueche.de/lecker

Unser „3 x lecker“-Angebot: Nur 5,89 € pro Tag
3 Tage ein DLG-prämiertes Mittagsgericht

plus 2 x Dessert und 1 Stück Kuchen

Bestellen Sie sich 3 leckere Mittagsgerichte ins Haus!

Pflegeversicherung:
Die Pflegeversicherung wur-
de zur finanziellen Vorsorge für 
das Risiko der Pflegebedürftig-
keit eingeführt. Hierzulande sind 
alle krankenversicherungspflich-
tigen Personen pflegeversichert. 
Träger der Pflegeversicherung 
sind die Pflegekassen, die orga-
nisatorisch zu den gesetzlichen 
Krankenkassen gehören.
Pflegebedürftigkeit:
Pflegebedürftig ist, wer einer kör-
perlichen, geistigen oder see-
lischen Krankheit oder Behin-
derung wegen, in Bezug auf die 
gewöhnlichen und regelmäßig 
wiederkehrenden Verrichtungen 
des täglichen Lebens, für min-
destens sechs Monate in erheb-
lichem oder höherem Maße der 
Hilfe bedarf.
Grundpflege umfasst pflege-
rische Hilfen aus den Bereichen 
„Körperpflege, Ernährung und 
Mobilität“, hauswirtschaftliche 
Versorgung betrifft das Wohnum-
feld.
Behandlungspflege umfasst 
alle vom Arzt zu verordnenden 
Pflegeleistungen. Die Kosten 
werden von den Krankenkassen 
getragen.

Beantragung Pflegegrad:
Telefonisch oder online bei der 
zuständigen Pflegekasse (Kran-
kenkasse) ein Antragsformular 
anfordern. Dieser Pflegeantrag 
enthält Fragen zur Person so-
wie Fragen nach dem Hilfebe-
darf (Körperpflege, Ernährung, 
Bewegung). Diesen ausfüllen, 
unterschreiben, zurücksenden. 
Ggf. Arzt, Pflegedienst, Betreuer 
o.ä. beratend hinzuziehen.
Die Pflegekasse beauftragt den 
Medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherung (MDK) mit der 
Prüfung der Pflegebedürftigkeit. 
Ein Begutachtungstermin wird 
vereinbart. 
Der Gutachter des MDK erfasst 
die Aufwendungen für das Ver-
richten der Pflege im Fall des 
Pflegebedürftigen und legt in 
einem Gutachten fest, welche 
Aufwendungen erforderlich bzw. 
anrechenbar sind. Die Pflege-
kasse stuft den Pflegebedürf-
tigen gemäß Gutachten in einen 
Pflegegrad ein. Der Bescheid 
geht dem Antragsteller zu.
Vor dem Begutachtungstermin 
empfiehlt es sich, zu notieren, 
was zur Sprache kommen soll. 
Es ist sinnvoll, über einen Zeit-

raum von mindestens 14 Tagen 
alle Pflegetätigkeiten und die da-
für benötigten Zeiten in einem 
Pflegetagebuch festzuhalten. Ei-
nige Kassen stellen diese zu Ver-
fügung.
Man trifft die Wahl zwischen pri-
vater Pflege durch Angehörige 
oder einem Pflegedienst. Dieser 
erbringt sog. Sachleistungen, 
die körperbezogene Pflegemaß-
nahmen, pflegerische Betreu-
ungsmaßnahmen und Hilfen bei 
der Haushaltsführung umfassen.  
Die Pflegekasse zahlt hier einen, 
im Vergleich zum Pflegegeld, hö-
heren Betrag monatlich. Auch 
eine Kombination von Pflegegeld 
und Sachleistungen ist möglich. 
Sachleistungen können einzeln 
oder mittels einer Zeitpauscha-
le beauftragt werden. Es wird die 
für den Patienten günstigste Va-
riante gewählt. 
Betreuungs- und Entlas- 
tungsleistungen:
Diese Leistungen für Menschen 
mit eingeschränkter Alltagskom-
petenz sind jetzt Bestandteil der 
Pflegesachleistungen und wer-
den pauschal mit 125 Euro ver-
gütet und nicht mehr in Höhe 
von 104 und 208 Euro. Der Be-
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trag von 125 Euro kann nun auch 
für sämtliche Sachleistungen, 
mit Ausnahme der Körperpfle-
ge, verwendet werden. Außer bei   
Pflegegrad 1, hier kann der Ent-
lastungsbetrag auch für  Körper-
pflege verwendet werden.
Die neuen Pflegegrade:
Der jeweilige Pflegebedarf wird 
seit 01.01.2017 in Pflegegrade 1 
bis 5 eingeteilt. Der tägliche Zeit-
aufwand stellt dabei nur noch 
einen Teil der Begutachtungs-
kriterien dar. Generell liegt der 
Schwerpunkt auf der körper-
lichen und geistigen Selbständig-
keit. Die Zuordnung erfolgt an-
hand eines Punktesystems, die 
Gewichtung in Prozent. Erst die 
Summe aller gewichteten Punkte 
ergibt die Punktzahl für die Be-
stimmung des Pfleggrades. 

Pflegegrad 1
Menschen mit geringer Beein-
trächtigung der Selbständigkeit 
(12,5 – 26,5 Punkte)
Dieser Pflegegrad betrifft Men-
schen, die den Kriterien für die 
bisher geltende Pflegestufe 0 
nicht entsprachen. 
Leistungen: 
125 Euro zweckgebundener Ent-
lastungsbetrag.

Pflegegrad 2
Erhebliche Beeinträchtigung der 
Selbständigkeit (27 – 47 Punkte)
Leistungen: 
Pflegegeld: 316 Euro
Sachleistung: 689 Euro
125 Euro zweckgebundener Ent-
lastungsbetrag

Pflegegrad 3
Schwere Beeinträchtigung der 
Selbständigkeit (47,5 - 69,5 Punkte)
Leistungen: 
Pflegegeld: 545 Euro
Sachleistung: 1.298 Euro
125 Euro zweckgebundener Ent-
lastungsbetrag

Pflegegrad 4
Schwerste Beeinträchtigung der 
Selbständigkeit (70 – 89,5 Punkte)
Leistungen: 
Pflegegeld: 728 Euro
Sachleistung: 1.612 Euro
125 Euro zweckgebundener Ent-
lastungsbetrag

Pflegegrad 5
Schwerste Beeinträchtigung der 
Selbständigkeit mit besonderen 
Anforderungen an die pflege-
rische Versorgung (ab 90 Punkte)
Leistungen: 
Pflegegeld: 901 Euro
Sachleistung: 1.995 Euro
125 Euro zweckgebundener Ent-
lastungsbetrag
Beratungsbesuche: 
Beratungsbesuche nach § 37.3,  
SGB XI stellen eine regelmäßi-
ge Hilfestellung und pflegefach-
liche Unterstützung der Pflege-
personen dar und dienen der Si-
cherung der Qualität häuslicher 
Pflege.
NEU: Alle Pflegebedürftigen mit 
Pflegegrad haben zweimal jähr-
lich Anspruch auf Beratungsbe-
suche einer examinierten Pflege-
kraft.
Verhinderungspflege:
Wird jemand seit mehr als einem 
halben Jahr zu Hause gepflegt, 
besteht der Anspruch auf Verhin-
derungspflege, die zu Hause er-
folgt. Gründe für diesen Einsatz 
sind etwa Krankheit oder Urlaub 
der Pflegeperson. Wird die Ver-
hinderungspflege von bis zum 
zweiten Grad Verwandten über-
nommen, entspricht der Betrag 
dem Pflegegeld. Wird die Pfle-
ge von entfernten Angehörigen, 
Nachbarn oder einem professi-
onellen Pflegedienst (Sachlei-
stungen) übernommen, gilt für 
die Pflegegrade 2 bis 5, dass bis 
zu 1.612 Euro in Anspruch ge-

nommen werden können. 
Grundsätzlich besteht sowohl 
auf Verhinderungspflege als 
auch auf Kurzzeitpflege ein An-
spruch und beide können einmal 
im Jahr unabhängig voneinander 
beantragt werden. Der Zeitum-
fang wurde auf sechs Wochen 
(42 Tage) erweitert. Verhinde-
rungspflege kann mit bis zu 50 % 
(806 Euro) des Leistungsbe-
trages aus noch nicht genutzter 
Kurzzeitpflege erhöht werden auf 
maximal 150% (2.418 Euro). Für 
bis zu sechs Wochen im Jahr er-
halten Versicherte die Hälfte des 
Pflegegeldes. Es reicht aus, bei 
der zuständigen Pflegekasse ei-
nen Antrag auf Übernahme von 
Verhinderungspflege, auch „Er-
satzpflege“ genannt, einzurei-
chen. Außerdem ist es möglich, 
den Bewilligungszeitraum aufzu-
teilen und Ersatzpflege beispiels-
weise an mehreren Wochenen-
den zu nutzen. Eine frühzeitige 
Beantragung empfiehlt sich, da-
mit die entsprechende Ersatz-
pflege pünktlich sichergestellt ist. 
Kurzzeitpflege:
Die Höhe der Leistungen ist 
gleich, der Bewilligungszeitraum 
nicht. Hier besteht ein Anspruch 
für die Pflegegrade 2 bis 5, von 
bis zu acht Wochen kalender-
jährlich sowie erhöhte Leistun-
gen von bis zu 1.612 Euro.
Teilstationäre Pflege:
Ist eine häusliche Betreuung 
tagsüber oder nachts nicht im er-
forderlichen Maße möglich, trägt 
die Pflegekasse die Kosten für 
eine teilstationäre Einrichtung. 
Dies bietet Pflegebedürftigen die 
Möglichkeit, trotz eines erhöhten 
Pflegebedarfs weiterhin zu Hau-
se zu wohnen und sich im Rah-
men der Nacht- oder Tagespfle-
ge von professionellem Personal 
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betreuen zu lassen. Auch für be-
rufstätige Angehörige stellt dies 
eine Entlastung dar.
Tages- / Nachtpflege: 
Pflegegrad 1: 125 Euro
Pflegegrad 2: 689 Euro
Pflegegrad 3: 1.298 Euro 
Pflegegrad 4: 1.612 Euro
Pflegegrad 5: 1.995 Euro
Leistungen der Tages- oder 
Nachtpflege können zusätzlich, 
neben Sachleistungen, Pflege-
geld sowie der Kombination aus 
beidem in Anspruch genommen  
werden. Der höchstmögliche Ge-
samtanspruch besteht aus dem 
1,5-fachen des für den jewei-
ligen Pflegegrad geltenden Pfle-
gesachleistungsbetrags. Ergän-
zende Leistung bei erheblichem 
allgemeinen Betreuungsauf-
wand: maximal 125 Euro monat-
lich. Die Kosten für Verpflegung 
und Unterkunft müssen privat 
getragen werden.
Hilfsmittel:
Hilfsmittel werden, soweit sie 
ärztlich verordnet wurden, bis zu 
einem bestimmten Betrag von 
der Krankenkasse übernommen. 
Auskunft darüber gibt das Hilfs-
mittelverzeichnis. Pflegehilfsmit-
tel hingegen müssen nicht vom 
Arzt verordnet worden sein und 
werden von der Pflegekasse 
übernommen. Sie sind im Pfle-
gehilfsmittelverzeichnis festge-
halten.
Pflegehilfsmittel:
Kosten für Geräte und Sachmit-
tel, die zur häuslichen Pflege be-
nötigt werden, werden von der 
Pflegekasse übernommen, un-
abhängig vom Pflegegrad. Die 
Pflegekasse übernimmt die Ko-
sten nur dann, wenn sie nicht 
von der Krankenkasse getragen 
werden.
Pflegehilfsmittel werden unter-

schieden in zum Verbrauch be-
stimmte und technische Pro-
dukte. Nicht jedes Hilfsmittel ist 
ein Pflegehilfsmittel. Als Richtli-
nie gilt, dass Pflegehilfsmittel zur 
Erleichterung der Pflege oder zur 
Linderung der Beschwerden des 
Pflegebedürftigen beitragen oder 
ihm eine selbstständigere Le-
bensführung ermöglichen müs-
sen. Gebrauchsgegenstände 
des täglichen Lebens sind keine 
Pflegehilfsmittel.
Technische Hilfsmittel können 
zum Beispiel sein:
- Lagerungshilfen
- Rollatoren
- Pflegebetten
- Duschstühle
- Hausnotrufgeräte
NEU: Technische Hilfsmittel müs-
sen nicht mehr beantragt wer-
den, eine Empfehlung entspre-
chender Produkte im Pflegegut-
achten des MDK reicht aus.
Hilfsmittel, die zum Verbrauch 
bestimmt sind, sind z.B.
- Einmalhandschuhe
- Betteinlagen
- Desinfektionsmittel
Für technische Hilfen fällt eine 
Zuzahlung in Höhe von 10 %, 
höchstens aber 25 Euro an, die 
der Pflegebedürftige als Eigen-
anteil pro Hilfsmittel selbst zahlt.
Kosten für Verbrauchsprodukte 
werden  mit bis zu 40 Euro mo-
natlich erstattet.
Wohnumfeldverbessernde 
Maßnahmen:
Diese Maßnahmen, etwa zu 
Schaffung von Barrierefreiheit, 
werden von der Pflegekasse mit 
bis zu 4.000 Euro bezuschusst. 
Wohnen mehrere Anspruchsbe-
rechtigte zusammen, werden pro 
Maßnahme bis zu 16.000 Euro 
gezahlt. Dies gilt für alle Pflege-
grade.

Pflegeunterstützungsgeld:
Ergänzt die sogenannte „Pflege-
zeit“ für Arbeitnehmer bei einer 
akut eintretenden Pflegesituati-
on, in der für einen nahen, pfle-
gebedürftigen Angehörigen eine 
bedarfsgerechte Pflege organi-
siert oder eine pflegerische Ver-
sorgung sichergestellt werden 
kann. Für bis zu 10 Arbeitstage 
im Jahr wird diese Lohnersatzlei-
stung gezahlt. Die Höhe der Lei-
stung richtet sich nach dem aus-
gefallenen Nettoentgelt. 
Pflegeunterstützungsgeld wird 
nur auf Antrag bei der entspre-
chenden Pflegekasse oder pri-
vaten Kasse des pflegebedürf-
tigen Angehörigen gewährt. Der 
Antrag muss sofort eingereicht 
werden, weitere erforderliche 
Unterlagen können nachgereicht 
werden. 
Rentenversicherungspflicht 
für pflegende Angehörige:
Wird die Pflege durch eine nicht 
erwerbsmäßig tätige Pflegeper-
son ausgeübt, kann diese auf-
grund der Pflegetätigkeit renten-
versicherungspflichtig werden. In 
diesen Fällen leistet die zustän-
dige Pflegekasse Rentenversi-
cherungsbeiträge, welche die 
späteren Rentenansprüche er-
höhen. Die Beitragszahlung ist 
ab Pflegegrad 2 möglich und er-
folgt nach jeweiligem  Pflegegrad 
und geleistetem zeitlichen Pfle-
geumfang.
Eine Rentenversicherungspflicht 
kommt zustande, wenn die Pfle-
geperson mindestens 10 Stun-
den (addierbar bei mehreren 
Pflegebedürftigen) an minde-
stens zwei Tagen in der Woche 
pflegt und außerdem nicht mehr 
als 30 Stunden erwerbstätig oder 
selbständig tätig ist.
Stand: Juli 2018 / ohne Gewähr
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Tel:     0 21 56 - 915 24 64

Mobil:  0 17 4 - 37 38 157

Probleme 
mit dem 
Computer?

Rufnummern der 
pflege plus® GmbH

Zentrale: 
0 21 66  13 09 80

Pflegebereitschaft
der pflege plus®
Notrufnummer

01 77  8 18 00 11

Apothekennotdienst
Mobiltelefon:

22 8 33
Festnetz:

0137 888 22 8 33

Polizei: 110

Feuerwehr: 112

Bitte machen Sie folgende An-
gaben 

Wer ruft an?
Nennen Sie Ihren Namen und die Te-
lefonnummer, unter der Sie erreichbar 
sind

Wo ist der Einsatzort?
Nennen Sie die Adresse und die Be-
sonderheiten bei der Zufahrt

Was ist passiert?
Beschreiben Sie mit kurzen Worten, 
was passiert ist

Wie viele Verletzte?
Nennen Sie die Anzahl der Verletzten 

Welcher Art sind die Verletzun-
gen?
Nennen Sie die Art der Verletzungen

Warten auf Rückfragen! - Nicht 
auflegen!
Erst wenn keine Fragen mehr offen 
sind, beendet die Feuerwehr das Ge-
spräch

Notruf unterwegs:

Handy 
in allen Mobilfunknetzen 112, ohne 
Vorwahl! 

auch ohne gültige Karte und ohne PIN-
Nummer 

Telefonzelle
112,  auch ohne Telefonkarte oder 
Geld

Giftnotruf Nordrhein-
Westfalen

02 28 / 1 92 40

Bitte machen Sie folgende An-
gaben 

Wer ruft an?
Nennen Sie Ihren Namen und die Te-
lefonnummer, unter der Sie erreichbar 
sind

Wem ist es passiert? 
Nennen Sie Alter und Gewicht des Be-
troffenen

Was wurde eingenommen? 
Geben Sie an, was eingenommen wur-

de: Medikament? Pflanze? Haushalts-
mittel? Drogen?

Wie viel wurde eingenommen? 
Geben Sie an, welche Menge einge-
nommen wurde

Wann ist es passiert? 
Sagen Sie, wann sich der Vorfall ereig-
net hat

Wie wurde es eingenommen? 
Sagen Sie, ob die Substanz getrunken/
gegessen oder eingeatmet wurde, be-
stand Hautkontakt?

Wie geht es dem Betroffenen 
jetzt? 
Beschreiben Sie den Zustand des Be-
troffenen: Ist er bewusstlos? Welche 
anderen Symptome?

Wo ist es passiert?
Sagen Sie, wo sich der Vorfall ereig-
net hat

Was wurde bereits unternom-
men? 
Geben Sie an, welche Maßnahmen Sie 
bereits vorgenommen haben

Warten auf Rückfragen! - Nicht 
auflegen!
Erst wenn keine Fragen mehr offen 
sind, beendet der Giftnotruf das Ge-
spräch.

Wichtig: 

Bewahren Sie die giftige Substanz, 
Pflanze oder Verpackung auf. 
Sollten Sie den Rat bekommen, eine 
Klinik aufzusuchen, bringen Sie alles in 
die Klinik mit. 

Telefonseelsorge 
08 00/ 11 10 11 1
08 00/ 11 10 22 2

Ärztlicher Notdienst
116117

Zahnärztlicher
Notdienst -MG-
0 21 61  1 00 98

Tierärztlicher
Notdienst -MG-
0 21 61   52 00 3


